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Regeste
Unentgeltliche Verbeiständung
Erwägungen
E. 2
Gemäss Art. 450a Abs. 1 ZGB können mit der Beschwerde Rechtsverletzungen (Ziff. 1), die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts (Ziff. 2) sowie die Unangemessenheit (Ziff. 3) gerügt werden. Dem Kantonsgericht kommt bei der Beurteilung der vorliegenden Beschwerde somit volle Kognition zu.
E. 3
Der Beschwerdeführer stellt den Verfahrensantrag, es sei das vorliegende Verfahren mit dem hängigen Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen zu vereinigen (Verfahren Nr. 810 24 80). Von der Vereinigung der beiden Verfahren ist angesichts des Umstands, dass diese nicht dieselben Beteiligten betreffen, abzusehen. Indes sind die Akten des Verfahrens Nr. 810 24 80 zum vorliegenden Verfahren beizuziehen.
E. 4
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung gehen die Verfahrenskosten zulasten der Gerichtskasse.
E. 5
Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung wird der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers ein Honorar in der Höhe von Fr. 2'971.15 (inkl. Auslagen und 8.1 % MWST) aus der Gerichtskasse ausgerichtet. Vizepräsident Gerichtsschreiber
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